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Veröffentlichung: ja 
 
 
Besprechung der Spitzenverbände der Krankenkassen, des VDR, der BfA und der BA zu 
Fragen des gemeinsamen Meldeverfahrens am 17./18.11.2004 
 
7. DÜBAK-Meldeverfahren; 
 hier: Änderung der Anlage 3 des „Gemeinsamen Rundschreibens zum Meldeverfahren 

zwischen der Bundesagentur für Arbeit bzw. den kommunalen Leistungsträgern und 
den Krankenkassen (Übersicht möglicher Kombinationen des Abgabegrundes im 
Datensatz DSBA mit den Datenbausteinen)“   

 
 

- 366.01 - 

 

Liegt bei Anmeldungen eines Beziehers von Arbeitslosengeld II die Versicherungsnummer 

nicht vor, ist im Datensatz DSBA (Stellen 064 bis 075) eine „Ersatzversicherungsnummer“ 

(99, Geburtsdatum, 1 für männlich bzw. 2 für weiblich sowie drei Blanks) anzugeben. Wird 

dann im Laufe des Leistungsbezugs die Versicherungsnummer bekannt, erfolgt eine spätere 

Abmeldung mit Angabe dieser Versicherungsnummer. Um die sich hieraus für die Kranken-

kassen ergebenden Zuordnungsprobleme zu vermeiden, müssen die Datenbausteine DBNA 

- Name - und DBAN - Anschrift - auch bei Meldungen über die Beendigung des Leistungs-

bezugs nach dem SGB II stets vorhanden sein.  

 

Die Besprechungsteilnehmer legen fest, dass nicht nur bei Anmeldungen, sondern auch bei 

Abmeldungen für Bezieher von Arbeitslosengeld II sowie bei Stornierung von Meldungen 

immer die Datenbausteine DBNA und DBAN mit zu übermitteln sind. Die Anlage 3 des „Ge-

meinsamen Rundschreibens zum Meldeverfahren zwischen der Bundesagentur für Arbeit 

bzw. den kommunalen Leistungsträgern und den Krankenkassen (Datenübermittlung 

BA/Kommunen - DÜBAK)“ ist anzupassen. Einsatztermin des DÜBAK-Kernprüfungspro-

gramms ist der 01.06.2005. 

 

Anmerkung 

Die geänderte Anlage 3 ist Bestandteil der parallel zur Niederschrift ausgelieferten Nach-

tragslieferung zum „Gemeinsamen Rundschreiben zum Meldeverfahren zwischen der Bun-

desagentur für Arbeit bzw. den kommunalen Leistungsträgern und den Krankenkassen (Da-

tenübermittlung BA/Kommunen - DÜBAK)“ vom 14.07.2004 in der Fassung vom 18.11.2004 

(Version 1.03) und daher hier nicht beigefügt.  
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